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Regierungsvorlage 

Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich gern. Art. 15 a B-VG 

Vereinbarung 

Der Bund, vertreten durch die Bundesregierung, 
und das Land Niederösterreich, vertreten durch 
den Landeshauptmann, im folgenden kurz Ver­
tragsparteien genannt, sind im Sinne einer koordi­
nierten und in den Zielsetzungen abgestimmten 
Entwicklung des Landes Niederösterreich, zur Ver­
besserung der Wirtschaftsstruktur im Lande sowie 
zur Sicherung und Schaffung von Dauerarbeitsplät­
zen übereingekommen, gemäß Art. 15 a B-VG 
nachstehende Vereinbarung zu schließen: 

ARTIKEL I 

§ 1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei 
allen raumrelevanten Maßnahmen und Förderun­
gen die gemeinsam ausgewählten Gebiete mit gra­
vierenden Problemen im Sinne des Österreichi­
schen Raumordnungskonzeptes und des Nieder­
österreichischen Gewerbe- und Industrie-Raum­
ordnungsprogramms (NÖLGBI. 8000/28-0) beson­
ders zu berücksichtigen. 

Ausgewählte Gebiete können sein: 
entviicklungsschwache Problemgebiete 
(Agrargebiete ), 
strukturschwache Problemgebiete (Industrie­
gebiete), 
ern~uerungsbedürftige städtische Gebiete 
sowIe 
Entwicklungszentren mit ihren Standorträu­
men. 

Es entspricht diesen Zielsetzungen, ausgewählte 
Gebiete mit kurzfristig auftretenden gravierenden 
Problemen, auch wenn sie im Österreichischen 
Raumordnungsko'nzept nicht namentlich angeführt 
sind, gleichermaßen zu berücksichtigen. 

ARTIKEL 11 

Gewerbliche und industrielle WIrtschaft 

§ 2. Gemeinsame Sonderförderungsaktion Wald­
viertel 

Der Bund und das Land NiederÖsterreich erklä­
ren die Bereitschaft, die Verwaltungsbezirke 
Gmünd, Horn, Waidhofen an der Thaya und 
Zwettl, den Gerichtsbezirk Gföhl und die Gemein­
den des Förderungsgebietes 1. Ordnung nach dem 
Niederösterreichischen Gewerbe- und Industrie­
Raumordnungsprogramm (NÖLGBI. 8000/28-0) 
des nördlich der Donau gelegenen Teiles des Ver­
waltungsbezirkes Melk als regiona1en Geltungsbe­
reich der bestehenden Gemeinsamen Sonderförde­
rungsaktion Waldviertel anzuerkennen. 

§ 3. Gemeinsame Sonderförderungsaktion Wein­
viertel 

Der Bund und das Land Nied~rösterreich erklä­
ren ihre Bereitschaft zu einer besonderen Förde­
rung von bestimmten Teilen des Weinviertels unter 
Anwendung der Bestimmungen über die indu­
striell-gewerbliche Förderung für das Waldviertel. 

Hiebei werden in Übereinstimmung mit dem 
Österreichischen Raumordnungskonzept die 
Gerichtsbezirke Retz, Haugsdorf, Laa an der 
Thaya und Poysdorf sowie die unmittelbar an der 
Grenze gelegenen Gemeinden berücksichtigt wer­
den. 

§ 4. Gemeinsame Sonderförderungsaktion Nie­
derösterreich-Süd 

Der Bund und das Land Niederösterreich erklä­
ren sich bereit, die folgenden im Österreichischen 
Raumordnungskonzept definierten Regionen und 
Entwitklungszentren mit den dazugehörigen 
Standorträumen in eine gemeinsame industriell-
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2 1292 der Beilagen 

gewerbliche Sonderförderungsaktion Niederöster­
_ reich-Süd einzubeziehen. 

Im einzelnen wird _ I diese Förderungsaktion 
umfassen: . 

die Verwaltungsbezirke Wiener Neustadt und 
Neunkirchen, 
den Gerichtsbezirk Pottenstein, 
das Entwicklungszentrum Lilienfeld samt Stand­
ortraum, 
das Entwicklungszentrum Scheibbs samt Stand­
ortraum und 
das Entwicklungszentrum Waidhofen an der 
Ybbs samt Standortraum. 

§ 5. Fremdenverkehr 

(1) Alle Fremdenverkehrsmaßnahmen des Bun­
des im Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Handel, Gewerbe und Industrie, der BÜRGES 
und der Hoteltreuhand werden im Rahmen des 
Fremdenverkehrsförderungsprogramms 1980 bis 
1989 ebenso wie jene des Landes Niederösterreich 
fortgesetzt. 

(2) In den Gebieten gemäß Abs. 4 werden in der 
Fremdenverke!trs-Zuschußaktion, die das Bundes­
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
gemeinsam mit dem Land Niederösterreich durch­
führt, im Rahmen der Richtlinien grundsätzlich der 
Höchstförderungssatz und eine Zuschußlaufzeit 
von 10 Jahren angewendet werden. Das Land Nie.­
derösterreich wird im Rahmen dieser Förderungs­
aktion seinen Zinsenzuschuß von 1 % auf 2% erhö­
hen. 

(3) In den Gebieten gemäß Abs.4 werden die 
Vertragsparteien im Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten die Kooperationsförderung verstär­
ken. 

(4) Die inAbs. 2 und 3 genannten Maßnahmen 
betreffen Frem,denverkehrsproblemgebiete des 
Waldviertels, des nördlichen Weinviertels und sol­
che südlich der Donau. 

(5) Soweit im südlichen Niederösterreich spe­
zielle Bedürfnisse der Fremdenverkehrswirtschaft 
vorliegen, bekunden der Bund und das Land Nie­
derösterreich die Bereitschaft, punktuelle Vorhaben 
im Rahmen der· bestehenden Fr~mdenverkehrsför­
deI1lngsaktionen entsprechend zu berücksichtigen. 

§ 6. Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung 

(1) Der Einsatz von Mitteln der Arbeitsmarktför­
derung soll zur Bereitstellung ausreichender 
Beschäftigungsmöglichkeiten in Niederösterreich 
beitragen. 

(2) Der Bund setzt seine an den besonderen 
Arbeitsmarktproblemen Niederösterreichs Orien­
tierte Förderungspolitik fort. 

§ 7. Niederösterreichische Grenzlandförderungs­
ges.m.b.H. 

(1) Im Sinne der Zielsetzung der Niederösterrei­
chischen Grenzlandförderungsges.m.b.H. (NÖG), 
durch Förderung die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Verhältnisse in den Grenzgebieten des 
Landes Niederösterreich zu verbessern, kommen 
die Vertragsparteien überein, in Fortführung der 
bisher geübten Vorgangsweise der NÖG nach 
Maßgabe der zur Verfügung stehenden Budgetmit­
tel und des finanziellen Bedarfes jährlich etwa je 
10 Millionen Schilling im Wege einer Erhöhung 

. des Stammkapitals bis auf 200 Millionen Schilling 
zuzuführen. 

(2) Der Bund und das Land Niederösterreich 
werden ihre Vertreter in den: Organen der Gesell­
schaft anweisen, den Aufgabenbereich der Gesell­
schaft bezüglich einer verstärkten Beratungstätig­
keit und bezüglich des regionalen Umfanges der 
Tätigkeit gemäß den §§ 2 und 3 dieser Vereinba­
rung umzugestalten. 

ARTIKEL III 

Land- Und Forstwirtschaft 

§ 8. Koordinierung von Förderungsmaßnahmen 
auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft 

(1) Zielsetzung: 

Zur Verbesserung der gegenseitigen Abstim­
mung der Förderungsmaßnahmen des Bundes und 
des Landes Niederösterreich auf dem Gebiet der 
Land- und Forstwirtschaft ist von folgenden grund­
sätzlichen Zielen auszugehen: 

Überprüfung des Förderungsangebotes hin­
sichtlich Notwendigkeit, Intensität und Art 
der Maßnahmen, insbesondere auch im Hin­
blick auf ökonomische und ökologische 
Erfordernisse 
möglichste Vereinheitlichung beziehungs­
weise sinnvolle Ergänzung der regionalen 
Förderungsmaßnahmen des Bundes und des 
Landes Niederösterreich . 
Bildung von regionalen und sachlichen 
Schwerpunkten als Grundlage für einen effi­
zienteren Einsatz der Förderungsmittel für 
die Erreichung des größtmöglichen Nutzens 
für die Förderungswerber bei einem mög­
lichst geringen Verwaltungsaufwand. 

(2) Maßnahmen: 

Es erfolgt eine jährliche Abstimmung der Förde­
rungsrichtlinien des Bundes und des Landes Nie­
derösterreich sowie eine Überprüfung ihrer Verein­
barkeit mit den in dieser Vereinbarung festgelegten 
Zielsetzungen. 

§ 9. Gemeinsame agrarische Sonderprogramme 

(1) Zielsetzung: 
Ziel der gemeinsamen Sonderprogramme ist es, 

durch einen konzentrierten Einsatz von Förde-
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rungsmitteln leistungsfähige land- und forstwirt­
schaftliche Betriebe zu schaffen und zu erhalten 
und so zur Stärkung der regionalen Wirtschafts­
kraft und zur Sicherung der Siedlungsdichte beizu­
tragen. 

(2) Maßnahmen: 
1. Waldviertelsonderprogramm 

Der Bund und das Land Niederösterreich ver­
pflichten sich, zur Schaffung eines gemeinsa­
men agrarischen Waldviertelsonderpro­
gramms für die Dauer von fünf Jahren, das 
von Bund und Land jährlich zu verhandeln 
und zu gleichen Teilen zu finanzieren ist. 

2. Darüber hinaus erklären der Bund und das 
Land Niederösterreich ihre Bereitschaft, 
strukturschwache Gebiete im nördlichen 
Weinv:iertel und im Bereich südlich der 
Donau im Rahmen der landwirtschaftlichen 
Regionalförderung besonders zu berücksichti­
gen. 

ARTIKEL IV 

§ 10. Wohnbauförderung 

(1) Das Land Niederösterreich wird in Erfüllung 
der Verpflichtung des § 25 des Wohnbauförde­
rungsgesetzes 1968 sein Wohnbauprogramm auf 
der Grundlage der Ergebnisse des Österreichischen 
Raumordnungskonzeptes näher determinieren. 

(2) Dabei wird das Land Niederösterreich auf 
die im Österreichischen Raumordnungskonzept 
erwähnten entwicklungsschwachen Problemgebiete 
gemäß Art. II §§ 2 und 3 besonders Bedacht neh­
men. 

(3) Weiters wird das Land Niederösterreich 
dabei auf die strukturschwachen Problemgebiete 
entsprechend den Festlegungen für das Österrei~hi-: 
sehe Raumordnungskonzept und gemäß Art. II § 4 
besonders Bedacht nehmen. 

(4) Das Land Niederösterreich wird auf die vom 
Österreichischen Raumordnungskonzept aufge­
zeigten Zielsetzungen hinsichtlich der Ballungs­
räume Bedacht nehmen. 

(5) Das Land Niederösterreich wird eine 
Bestandsaufnahme durchführen, inwieweit nach 
dem ablaufenden Wohnbauprogramm für die 
genannten entwicklungsschwachen und struktur­
schwachen Problemgebiete bislang Mittel zur Ver­
fügung gestellt wurden. Darüber hinaus wird der 
Wohnungsbedarf unter Heranziehung vorhandener 
demographischer Ergebnisse erhoben werden. 

(6) Die Vertragsparteien werden die jeweiligen 
entwicklungspolitischen Wohnbauförderungsmaß­
nahmen mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
abstimmen. Hiebei soll jenen Projekten Vorrang 
eingeräumt werden, bei denen die Maßnahmen mit 
anderen Sachbereichen abgestimmt sind. 

(7) Das Land Niederösterreich wird dem Bun­
desministerium für Bauten und Technik das Wohn­
bauprogramm übermitteln und allfällige Änderun­
gen unter Anfügung einer Begründung anzeigen. 
Das Land Niederösterreich wird dem Bundesmini­
sterium für Bauten und Technik nach Ablauf des 
Programms einen Endbericht vorlegen, in dem 
etwaige Abweichungen begründet werden. 

§ 11. Ziel 

ARTIKEL V 

Öffentlicher Verkehr 

Die VerbesseJUng des öffentlichen Verkehrs soll 
der Bevölkerung in allen Teilen des Landes Nieder­
österreich Gewähr geben, am Verkehrsgeschehen 
in ausreichendem Maße teilnehmen zu können. 
Neben Maßnahmen im Umland Wiens werden 
daher von den Vertragsparteien gemeinsame 
Lösungen zur Verbesserung der Verkehrsstruktur 
ungünstiger gelegener Regionen angestrebt. 

§ 12. Verkehrsverbund 

(1) Die Vertragsparteien streben zur Steigerung 
der Attraktivität des öffentlichen Personennahver­
kehrs in der Länderregion Ost mit dem größten 
österreichischen . Zentralraum das Wirksamwerden 
des Verkehrsverbundes zum ehestmöglichen Zeit­
punkt an. Sie werden daher ihre Bemühungen zur 
Förderung der Zusammenarbeit der am Verkehrs- , 
verbund zu beteiligenden Gebietskörperschaften 
verstärken. 

(2) Die Vertragsparteien kommen überein, sich 
mit den Mitgesellschaftern um die Weiterentwick­
lung der Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft 
zu einer VerkehrsVerbundgesellschaft zu bemühen. 

(3) Die Verkehrsverbundgesellschaft wird für 
das Funktionieren des Verkehrsverbundes zu sor­
gen haben. Dazu wird sie - nach Maßgabe des 
abzuschließenden GesellschaftsVertrages und der 
Beschlüsse der Gesellschaftsorgane - für die 
zusammenarbeitenden Verkehrsunternehmen Pla­
nungs-, Koordinierungs- und Durchführungsauf­
gaben zu besorgen haben. Von der Verkehrsy:er­
bundgesellschaft werden daher Aufgaben in folgen­
den Bereichen zu lösen sein: 

konzeptionelle, auf die künftigen Erforder­
nisse des Verbundraumes abgestimmte Pla­
nungen sowie Vorgaben an die Verkehrsun­
ternehmen bezüglich des betrieblichen und 
kommerziellen Leistungsangebotes, 
Tarif-, Kassen-, Abfertigungs-, Revisions­
und Abrechnungswesen, 
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Fahrgastin­
formation und Kundendienst, 
Personalschulung. 

(4) Die Verkehrsverbundgesellschaft soll sich 
unter Bedachtnahme auf größtmögliche Wirt­
schaftlichkeit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

2 
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soweit wie irgend möglich der vorhandenen Ein­
richtungen der Verkehrs unternehmen gegen Ko­
stenersatz für die Verbundleistungen bedienen. 

(5) Die weiteren Regelungen werden in einem 
privatrechtlichen Vertrag festzulegen sein. 

§ 13. Verkehrsorganisation in Regionen außer­
halb des Verbundraumes 

(1) ~m Bewußtsein, daß die Förderung verkehrs­
mäßig ungünstiger gelegener Regionen eine 
gemeinsame orgariisatorische Aufgabe des Bundes 
und des Landes Niederösterreich ist, kommen die 
Vertragsparteien überein, gemeinsam die Optimie­
rung des Angebotes im öffentlichen Verkehr in 
abgegrenzten Regionen anzustreben. Dazu werden 
auf Grundlage vorhandener Planungen für die 
betreffenden Regionen Organisationsformen ent­
wickelt, die in abgestimmter Form Kraftfahrlinien 
und Nebenbahnen mit funktionaler Bedeutung 
umfassen. 

(2) Die Vertragsparteien kommen überein, als 
ersten Schritt verkehrsverbundartige Organisa­
tionsformen im "nördlichen Weinviertel" (Pla­
nungsregion Hollabrunn - Mistelbach) vorzube­
reiten. Dabei werden die organisatorischen Erfah­
rungen der Verkehrsverbundorganisationsgesell­
schaft genützt. 

(3) Bei der Region Horn wird insbesondere auf 
eine Verbesserung der Anbindung von Horn an die 
Franz-Josefs-Bahn Bedacht zu nehmen sein. 

( 4) Der Bund strebt die Elektrifizierung der 
Nord-West-Bahn im Abschnitt Hollabrunn-Retz 
bis zum Jahre 1986 an. . 

§ 14. Schnellbahnmäßiger Ausbau der Südbahn 
bis Wiener Neustadt 

(1) Die Vertragsparteien streben den Ausbau der 
Südbahn im Abschnitt Wien-Liesing-Wiener 
Neustadt zur Einrichtung eines attraktiven Schnell­
bahnverkehrs nach den für NahverkehrSvorhaben 
geltenden Grundsätzen - insbesondere einer ver­
einbarten Investitionsbeteiligung des Landes Nie­
derösterreich - an. Dabei wird einerseits auf eine 
angemessene schnellzugmäßige Bedienung der 
Stadt Baden, andererseits auf die Verlagerung des 
Schnellzug- und Güterverkehrs auf geeignete 
Umfahrungssttecken Bedacht zu nehmen sein. 

(2) Die Erfordernisse und· Bedingungen für die 
Ausgestaltung dieses Nahverkehrs werden in einem 
privatrechtlichen Vertrag geregelt. 

§ 15. Verbesserungen auf der Franz-Josefs-Bahn 

(1) Die Vertragsparteien stimmen überein, aus­
gehend von den bereits vom Bund erbrachten 
beträchtlichen Leistungen in Form der Elektrifizie­
rung der Streckenabschnitte Wien-Tulln und 
Tulln-Absdorf-Hippersdorf, die Bemühungen zur 

Steigerung der Attraktivität der Franz-Josefs-Bahn 
fortzusetzen. 

(2) Die Vollelektrifizierung der Franz-Josefs­
Bahn ist im laufenden Elektrifizierungsprogramm 
der Österreichischen Bundesbahnen enthalten, das 
die Elektrifizierung des Abschnittes Absdorf-Hip­
persdorf-Sigmundsherberg bis 1984 und der Rest­
strecke bis Gmünd in den folgenden Jahren vor­
sieht. 

(3) Auf Grund bereits durchgeführter Strecken­
ausbauten wird ab 1982 die Streckenhöchstge­
schwindigkeit auf der Franz-Josefs-Bahn im allge­
meinen auf 100 km/h - im Abschnitt St. Andrä 
Wördern-Limberg,Maissau auf UOkm/h -
angehoben. Der Bund wird seine Bemühungen 
fortsetzen,. bestehende geringere Streckenhöchstge­
schwindigkeiten schrittweise anzuheben. 

§ 16. Verkehrsverbesserung im Marchfeld 

Die Vertragsparteien kommen überein, in 
Zusammenarbeit mit Gemeinden und Interessens­
vertretungen für das Marchfeld ein optimal auf die 
Schienenverbindungen abgestimmtes . Verkehrsbe­
dienungsprogramm zu erarbeiten. Im Rahmen die­
ses Programms werden sich vor allem im Kraftfahr­
linienverkehr Verkehrsverbesserungen ergeben. Im 
Schienenverkehr werden die Bemühungen zur 
Modernisierung des Wagenmaterials, Verbesserung 
des Fahrplans und Kürzung der Fahrzeiten fortge­
setzt. 

§ 17. "Park and Ride" 

Die Vertragsparteien kommen überein, das 
"Park and Ride" -System, wo immer dies möglich 
und sinnvoll ist, zu erweitern und bei der Errich­
tung von "Park and Ride" -Anlagen nach den für 
Nahverkehrsvorhaben geltenden Grundsätzen -
insbesondere einer vereinbarten Investitionsbeteili­
gung des Landes Niederösterreich - vorzugehen. 
Dabei können auch Grundstückskosten sowie 
Kosten für Reinigung, Schneeräumung und der­
gleichen in Verhandlungen über konkrete Projekte 
einbezogen werden. 

ARTIKEL VI 

§ 18. Marchfeldkanal 

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, das 
Projekt Marchfeldkanal durchzuführen. Die Reali­
sierung erfolgt unter Erklärung zum bevorzugten 
Wasserbau in einer Sonderfinanzierungsform. 

(2) Zur weiteren Behandlung des Vorhabens 
werden die Vertragsparteien im Kompetenzbereich 
des Bundesministeriums für Bauten und Technik 
eine paritätisch zusammengesetzte Planungsgesell­
schaft errichten. 

(3) Die Planungsgesellschaft wird folgende Auf­
gaben zu erfüllen haben: 
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1. Die Ausarbeitung der Planung über die tech­
nische Konkretisierung des Projektes hin­
sichtlich der Grundausstattung unter Berück­
sichtigung weiterer Ausbaustufen und in 

Abstimmung mit anderen Bauvorhaben, 
2. die Präzisierung der Kosten, 
'3. die Erarbeitung von Finanzierungsplänen. 

ARTIKEL VII 

Bildung und Sport 

§ 19. Schaffung neuer Bildungseinrichtungen 

Der Bund verpflichtet sich, bei Anträgen des 
Landesschulrates für Niederösterreich auf organi­
satorische Ausweitung bestehender Schulstandorte 
oder im Falle der Absicht der Einschränkung oder 
Auflassung bestehender Schuleinrichtungen vor 
einer Entscheidung das Land Niederösterreich 
anzuhören. 

§ 20. Schulraumbeschaffung 

Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer 
hoheitlichen und privatwirtschaftlichen Verwaltung 
das Schulbau- und Schulsanierungsprogramm der 
mittleren und höheren Schulen im Lande Nieder­
österreich - sowohl hinsichtlich der öffentlichen 
als auch der Privatschulen - fördern und unter-. 
stützen. 

§ 21. Bezirksbildstellen 

Die Vertragsparteien kommen überein, die 
Kosten der Bezirksbildstellen in die Kostenteilung 
des Landesschulrates und der Bezirksschulräte in 
Niederösterreich derart einzubeziehen, daß der 
Personalaufwand zu 60% vom Bund und zu 40% 
vom Land übernommen wird. 

§ 22. Erwachsenenbildung 

(1) Der Bund wird im Rahmen des Entwick­
lungsprogramms für die österreichische Erwachse­
nenbildung einen Beitrag zur regionalen Entwick­
lung .der Erwachsenenbildung im Land Nieder­
österreich leisten. Das Land wird dieses Entwick­
lungsprogramm unterstützen. 

(2) Die Vertragsparteien werden ihre schulischen 
Einrichtungen für Zwecke der Erwachsenenbil­
dung unentgeltlich zur Verfügung stellen. Das 
Land Niederösterreich wird den Gemeinden als 
Schulerhaltern empfehlen, auch deren Einrichtun­
gen für diese Zwecke unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen. 

§ 23. Sportförderung 

(1) Die Vertragsparteien werden besonderes 
Augenmerk auf die Unterstützung der Leistungs­
zentren und die Förderung 'der bestehenden 'Schu­
len mit sportlichen Schwerpunkt legen. Dabei wird 
der sportmedizinischen Untersuchung und Betreu­
ung der Schüler besondere Bedeutung zukommen. 

(2) Die Vertragsparteien werden - nach Maß­
gabe der vorhandenen Mittel - im Rahmen der 
Sportförderung einen Schwerpunkt bei der Förde­
rung des Sportstättenbaues gemäß dem Nieder­
österreichischen Freizeit- und Erholungsraumord­
nungsprogramm (NÖLGBL 80.90/30-0) setzen. 

(3) Für die Finanzierung internationaler Groß­
sportveranstaltungen, wie Weltmeisterschaften und 
Europameisterschaften, in Niederösterreich werden 
die Beteiligungsquoten von den Vertragsparteien 
von Fall zu Fall gemeinsam festgelegt werden. 

ARTIKEL VIII 

§ 24. Wissenschaft und Forschung 

(1) Der Bund und das Land Niederösterreich 
kommen überein, im Bereich von Wissenschaft und 
Forschung einschließlich Dokumentation und 
Information zu kooperieren. 

(2) Der Bund und das Land Niederösterreich 
werden einvernehmlich Kooperationsprojekte fest­
legen und nach Maßgabe ihrer jährlichen Baus­
halte unterstützen. 

(3) Im besonderen ist eine Kooperation in den 
Bereichen Energieforschung, Rohstofforschung, 
Recyclingforscbung und innovationsbezogene For­
schung in Aussicht genommen. 

(4) Zur Durchführung der Kooperation im 
Bereich von Wissenschaft und Forschung wird-ein 
Kooperationskomitee eingesetzt, dem die gleiche 
Anzahl von Vertretern des Bundes und des Landes 
Niederösterreich angehören. 

<' 

ARTIKEL IX 

§ 25. Gerichtsreorganisation 

Der Bund und das Land Niederösterreich stim­
men überein, in Niederösterreich eine GerichtsJ;e­
organisation anzustreben und in FortSetzung der 
schon aufgenommenen Verhandlungen zügig 

. durchzuführen, die den heutigen Gegebenheiten 
und Anforderungen an eine funktionierende Justiz 
Rechnung trägt und auf die Bedürfnisse der Bevöl­
kerung Rücksicht nimmt. 

ARTIKEL X 

§ 26. Soweit zur Verwi;klichung der in dieser 
Vereinbarung vorgesehenen Maßnahmen privat­
rechtliche Verträge zwischen den Vertragsparteien 
erforderlich sind, wird der Abschluß dieser Ver-
träge unverzüglich vorbereitet werden. ' 

ARTIKEL XI 

§ 27. Diese Vereinbarung tritt nach Ablauf des 
Tages in Kraft, an dem beim Bundeskanzleramt die 
Mitteilungen der bei den Vertragsparteien vorlie­
gen, daß die nach der Bundesverfassung bezie-
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hungsweise nach der Niedttösterreichischen Lan­
desverfassung erforderlichen Voraussetzungen für 
das Inkrafttreten erfüllt ,sind. 

§ 28. Soweit nicht im Rahmen dieser Vereinba­
rung Verträge und Regelungen mit einer speziellen 
Geltungsdauer bestehen oder vorgesehen sind, ist 

Geschehen in Wien, am 19. Oktober 1982. 

Für den Bund gemäß Beschluß der Bundesregie­
rung vorbehaltlich der Genehmigung des National­

rates: 

Der Bundeskanzler: 

Kreisky e. h. 

die Gültigkeit dieser Vereinbarung für die Dauer 
von fünf Jahren befristet. 

§ 29. Diese Vereinbarung wird in zwei Urschrif­
tenunterfertigt. Je eine Ausfertigung wird beim 
Bundeskanzleramt und beim Amt der Niederöster­
reichischen Landesregierung hinterlegt. 

Für das Land Niederösterreich gemäß Beschluß der 
Niederösterreichischen Landesregierung vorbehalt­
lich der Genehmigung des Landtages von Nieder-

österreich : 

Der Landeshauptmann: 

Ludwig e. h. 
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VORBLATT 

Problem: 

Die besondere Häufung von regionalen Problemen im Bundesland Niederösterreich sowie zahlreiche 
. offene Fragen zwischen dem Bund und diesem Bundesland machen eine Vereinbarung nach· Art. 15 a 

B-VG zweckmäßig. . 

Ziel: 

Diese Problematik soll durch ein Vertragswerk behoben werden, das einerseits verschiedene, haupt­
sächlich regionalpolitisch orientierte Maßnahmen, andererseits bestimmte Verfahren beziehungsweise 
Absichiserklärungen vorsieht, welche die Art der künftigen Kooperation zwischen dem Bund und dem 
Land Niederösterreich maßgeblich prägen werden. 

Inhalt: 

Einrichtung und Ausweit~ng von Förderungen zur Gewährung regionaler Arbeitsplatzprämien; von 
kooperativer Fremdenverkehrsförderung, von agrarischen Sonderprogrammen; finanzielle Ausstattung 
der Niederösterreichischen Grenzlandförderungsges.m.b.H.; Errichtung des Marchfeldkanals; verstärkte 
Verpflichtung des Landes zu regionaler Wohnbauförderung; Verpflichtung zur Schaff urig des Verkehrs­
verbundes ; Verpflichtung zur Kooperation bei der Agrarförderung, Verpflichtung zur Kooperation im 
Unterrichtswesen und Verpflichtung zur Kooperation im Bereich von Wissenschaft und Forschung. 

Alternative: 

Zahlreiche Einzelregelungen zwischen Bund und Land Niederösterreich. 

Kosten: 

Eine Abschätzung der Gesamtkosten, die dem Bund auf Grund der Vereinbarung entstehen, ist in 
realistischer Form nicht möglich. Die prinzipielle Geltungsdauer der Vereinbarung ist mit. fünf Jahren 
befristet. Bei zahlreichen Maßnahmen kann das künftige finanzielle Erfordernis heute noch nicht abge­
schätzt werden (Agrar-, Fremdenverkehrsförderung), bei zahlreichen Maßnahmen ist der Umfang der 
finanziellen Verpflichtungen des Bundes noch auszuhandeln (öffentlicher Verkehr, Marchfeldkanal). 
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8 , 1292 der Beilagen 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Zu Beginn 1981 wurde zwischen dem Bundes­
kanzler und dem Niederösterreichischen Landes­
hauptmann Übereinstimmung hergestellt, zu den 
zahlreichen Fragen von gemeinsamem Interesse 
zwischen dem Bund und dem Land Niederöster­
reich eine Vereinbarung laut Art. 15 a B-VG abzu­
schließen. 

Am 13.0ktober 1981 fand dazu ein erstes 
Gespräch zwischen der Bundesregierung und der 
Niederösterreichischen Landesregierung unter dem 
stellvenretenden Vorsitz des Bundesministers für 
Finanzen statt. Dabei wurde festgelegt, die außer­
ordentlich breit gestreuten Verhandlungsthemen in 
Einzelverhandlungen unter Leitung des jeweils 
zuständigen Bundesministers abzuwickeln. 

Am 9. September 1982 fand ein zweites 
Gespräch zwischen der Bundesregierung und der 
Niederösterreichischen Landesregierung unter dem 
Vorsitz des Bundeskanzlers statt. Auf Grund der 
don erzielten Übereinstimmungen wurde ein bila­
terales Redaktionskomitee mit der Vorbereitung 
eines unterzeichnungsreifen Vertrages binnen vier 
Wochen beauftragt. 

Die Vertragsunterzeichnung durch den Bundes­
kanzler und den Niederösterreichischen Landes­
hauptmann erfolgte am 19. Oktober 1982 im Bun­
deskanzleramt im Beisein von Mitgliedern der Bun­
desregierung und der Niederösterreichischen lan­
desregierung. 

Die im Vertragswerk erzielten, verschiedenani­
gen Ergebnisse führen teilweise zu unmittelbaren, 
hauptsächlich regionalpolitisch orientierten Maß­
nahmen. 

Daneben bezieht sich ein großer Teil der Verein­
barung auf bestimmte Verfahren bzw. Absichtser­
klärungen, welche die Art der künftigen Koopera­
tion zwischen dem Bund und dem Land Nieder­
österreich maßgeblich prägen werden. 

Gleichzeitig mit der Vereinbarung wurden zwi­
schen dem Bundeskanzler und dem Niederösterrei­
chischen Landeshauptmann Briefe ausgetauscht, 
welche die gemeinsame Interpretation einiger 
Bestimmungen der Vereinbarung enthalten. Dieser 
Briefwechsel ist nicht integrierender Bestandteil der 

Vereinbarung, sein Inhalt wurde dem folgenden 
Besonderen Teil der Erläuterungen zugrunde 
gelegt. 

11. Besonderer Teil 

Zu § 2 der Vereinbarung: 
a) Die Gemeinden des Förderungsgebietes 

1. Ordnung nach dem NÖ Gewerbe- und 
Industrie-Raumordnungsprogramm, 
LGBI. 8000/28-0, des nördlich der Donau 
gelegenen Teiles des Verwaltungsbezirkes 
Melk sind folgende: ' 

Dorfstetten, 
Münichreith-Laimbach, 
Pöggstall, 
Raxendorf, 
St. Oswald und 
Yspertal. 

b) Als jährliche Dotierung für die gemeinsame 
Sonderförderungsaktion sind vom Bund und 
vom Land Niederösterreich nach Maßgabe 
der Bewilligung der jeweiligen Voranschläge 
durch die gesetzgebenden Körperschaften 
jährlich je 50 Millionen Schilling vorgesehen. 

Zu § 3 der Vereinbarung: 
'a) Die nicht zu den Gerichtsbezirken Retz, 

Haugsdorf, Laa an der Thaya und Poysdorf 
gehörigen, unmittelbar an der Grenze gelege­
nen Gemeinden sind folgende: 

Hohenau an der March; 
Ringelsdorf-Niederabsdorf, 
Drösing, 
Jedenspeigen, 
Dürnkrut, 
Ebenthai, 
Angern an der March, 

, Weiden an der March, 
Marchegg, 
Engelhanstetten, 
Hainburg a. d. Donauund 
Wolfsthal-Berg. 

b) Als jährliche Dotierung für die gemeinsame 
Sonderförderungsaktion Weinvienel sind 
vom Bund und ,vom Land Niederösterreich 
nach Maßgabe der Bewilligung der jeweili­
gen Voranschläge durch die gesetzgebenden 
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Körperschaften jährlich je 25 Millionen 
Schilling vorgesehen. 

c) Für die gemeinsame Sonderförderungsaktion 
Weinviertel sollte eine eigene Beurteilungs­
kommission eingesetzt werden. 

Zu § 4 der Vereinbarung: 
a) Der Standortraum des Entwicklungszen­

trums Lilienfeld umfaßt zusätzlich folgende 
Gemeinden: 

Hainfeld, 
Hohenberg, 
St. Aegyd am Neuwalde, 
St. Veit an der Gölsen und 
Traisen. 

b) Der Standortraum des Entwicklungszen­
trums $cheibbs um faßt zusätzlich die 
Gemeinde Purgstall an der Erlauf. 

c) Der Standortraum des Entwicklungszen­
trums Waidhofen an der Ybbs Umfaßt zusätz­
lich folgende Gemeinden: 

Kematen an der Ybbs, 
Sonntagberg und 
Ybbsitz. 

d) Als jährliche Dotierung für die gemeinsame 
Sonderförderungsaktion Niederösterreich -
Süd sind vom Bund und vom Land Nieder­
österreich nach Maßgabe der Bewilligung der 
jeweiligen Voranschläge durch die gesetzge­
benden Körperschaften jährlich je 25 Millio­
nen Schilling vorgesehen. 

Zu den §§ 2,3 und 4 der Vereinbarung: 

Für die in den §§ 2, 3 und 4 der Vereinbarung 
behandelten Gemeinsamen Sonderförderungsaktio-

nen imWaldviertel, nördlichen Weinviertel und im 
südlichen Niederösterreich soll jeweils auch die 
sogenannte "salvatorische Klausel" gelten, nach 
der ein Projekt, das außerhalbdes . genannten För­
derungsgebietes verwirklicht wird, in seinen Aus­
wirkungen jedoch vorwiegend der Verbesserung 
der Beschäftigung und der wirtschaftlichen Ent­
wicklung dieses Gebietes dient, ebenfalls gefördert. 
werden kann. 

Zu § 5 Abs. 4 der Vereinbarung: 
a) Die Gebiete des Waldviertels und des nördli­

chen Weinviertels sind mit den in den §§ 2 
und 3 der Vereinbarung genannten und in 
diesen Erläuterungen zu den §§ 2 und 3 
jeweils unter' lit. a näher umschriebenen 
Gebieten ident. 

b) Das Problemgebiet südlich der Donau 
umfaßt die Verwaltungsbezirke Lilienfeld, 
Neunkirchen, Scheibbs und Wiener Neu­
stadt, die Gerichtsbezirke Mank, Pottenstein 
und Waidhofen an derYbbs sowie die 
Gemeinden Frankenfels, Grünau, Kirchberg 
an der Pielach, Loich, Rabenstein an der Pie­
lach und Schwarz_~nbach an der Pielach. 

Zu § 18 der Vereinbarung: 

Unter den im § 18 Abs. 3Z 2 der Vereinbarung 
genannten Kosten sind die Kosten der Planung, 
Errichtung, Finanzierung, Erhaltung und des 
Betriebes zu verstehen. Der im § 18 Abs. 3 Z 3 der 
Vereinbarung der Planungsgesellschaft erteilte Auf­
trag zur Erarbeitung .von Finanzierungsplänen 
umfaßt auch die Einbeziehung von Interessenten-
beiträgen. . 
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